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[Preisschrift] Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze 

der natürlichen Theologie und der Moral (1762/64) 

 

Zur Beantwortung der Frage, welche die Königl. Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin auf das Jahr 1763 aufgegeben hat. 

 

 

Vierte Betrachtung. Von der Deutlichkeit und Gewißheit, deren die erste Gründe 

der natürlichen Gottesgelahrtheit und Moral fähig sind 

 

 

§2 

Die ersten Gründe der Moral sind nach ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit  

noch nicht aller erforderlichen Evidenz fähig. 

 

[II 298] Um dieses deutlich zu machen, will ich nur zeigen, wie wenig selbst der 

erste Begriff der Verbindlichkeit noch bekannt ist, und wie entfernt man also 

davon sein müsse, in der praktischen Weltweisheit die zur Evidenz nöthige 

Deutlichkeit und Sicherheit der Grundbegriffe und Grundsätze zu liefern. Man 

soll dieses oder jenes thun und das andre lassen; dies ist die Formel, unter welcher 

eine jede Verbindlichkeit ausgesprochen wird. Nun drückt jedes Sollen eine 

Nothwendigkeit der Handlung aus und ist einer zwiefachen Bedeutung fähig. Ich 

soll nämlich entweder etwas thun (als ein Mittel), wenn ich etwas anders (als einen 

Zweck) will, oder ich soll unmittelbar etwas anders (als einen Zweck) thun und 

wirklich machen. Das erstere könnte man die Nothwendigkeit der Mittel 

(necessitatem problematicam), das zweite die Nothwendigkeit der Zwecke 

(necessitatem legalem) nennen. Die erstere Art der Nothwendigkeit zeigt gar keine 

Verbindlichkeit an, sondern nur die Vorschrift als die Auflösung in einem 

Problem, welche Mittel diejenige sind, deren ich mich bedienen müsse, wie ich 

einen gewissen Zweck erreichen will. Wer einem andern vorschreibt, welche 

Handlungen er ausüben oder unterlassen müsse, wenn er seine Glückseligkeit 

befördern wollte, der könnte wohl zwar vielleicht alle Lehren der Moral darunter 

bringen, aber sie sind alsdann nicht mehr Verbindlichkeiten, sondern etwa so, wie 

es eine Verbindlichkeit wäre, zwei Kreuzbogen zu machen, wenn ich eine gerade 

Linie in zwei gleiche Theile zerfällen will, d.i. es sind gar nicht Verbindlichkeiten, 

sondern nur Anweisungen eines geschickten Verhaltens, wenn man einen Zweck 

erreichen will. Da nun der Gebrauch der Mittel keine andere Nothwendigkeit hat, 

als diejenige, so dem Zwecke zukommt, so sind so lange alle Handlungen, die die 

Moral unter der Bedingung gewisser Zwecke vorschreibt, zufällig und können 

keine Verbindlichkeiten heißen, so lange sie nicht einem an sich nothwendigen 

Zwecke untergeordnet werden. Ich soll z.E. die gesammte größte Vollkommenheit 

befördern, oder ich soll dem Willen Gottes gemäß handlen; welchem auch von 

diesen beiden Sätzen die ganze praktische Weltweisheit untergeordnet würde, so 

muß dieser Satz, wenn er eine Regel und Grund der Verbindlichkeit sein soll, die 
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Handlung als unmittelbar nothwendig und nicht unter der Bedingung eines 

gewissen Zwecks gebieten. 

[II 299] Und hier finden wir, daß eine solche unmittelbare oberste Regel aller 

Verbindlichkeit schlechterdings unerweislich sein müsse. Denn es ist aus keiner 

Betrachtung eines Dinges oder Begriffes, welche es auch sei, möglich zu erkennen 

und zu schließen, was man thun solle, wenn dasjenige, was vorausgesetzt ist, nicht 

ein Zweck und die Handlung ein Mittel ist. Dieses aber muß es nicht sein, weil es 

alsdann keine Formel der Verbindlichkeit, sondern der problematischen Geschick-

lichkeit sein würde. 

Und nun kann ich mit wenigem anzeigen, daß, nachdem ich über diesen Gegen-

stand lange nachgedacht habe, ich bin überzeugt worden, daß die Regel: Thue das 

Vollkommenste, was durch dich möglich ist, der erste formale Grund aller 

Verbindlichkeit zu handeln sei, so wie der Satz: Unterlasse das, wodurch die durch 

dich größtmögliche Vollkommenheit verhindert wird, es in Ansehung der Pflicht 

zu unterlassen ist. Und gleichwie aus den ersten formalen Grundsätzen unserer 

Urtheile vom Wahren nichts fließt, wo nicht materiale erste Gründe gegeben sind, 

so fließt allein aus diesen zwei Regeln des Guten keine besonders bestimmte Ver-

bindlichkeit, wo nicht unerweisliche materiale Grundsätze der praktischen 

Erkenntniß damit verbunden sind. 

Man hat es nämlich in unsern Tagen allererst einzusehen angefangen: daß das 

Vermögen, das Wahre vorzustellen, die Erkenntniß, dasjenige aber, das Gute zu 

empfinden, das Gefühl sei, und daß beide ja nicht miteinander müssen verwechselt 

werden. Gleichwie es nun unzergliederliche Begriffe des Wahren, d.i. desjenigen, 

was in den Gegenständen der Erkenntniß, für sich, betrachtet angetroffen wird, 

giebt, also giebt es auch ein unauflösliches Gefühl des Guten (dieses wird niemals 

in einem Dinge schlechthin, sondern immer beziehungsweise auf ein empfinden-

des Wesen angetroffen). Es ist ein Geschäfte des Verstandes, den zusammenge-

setzten und verworrenen Begriff des Guten aufzulösen und deutlich zu machen, 

indem er zeigt, wie er aus einfachern Empfindungen des Guten entspringe. Allein 

ist dieses einmal einfach, so ist das Urtheil: dieses ist gut, völlig unerweislich und 

eine unmittelbare Wirkung von dem Bewußtsein des Gefühls der Lust mit der 

Vorstellung des Gegenstandes. Und da in uns ganz sicher viele einfache 

Empfindungen des Guten anzutreffen sind, so giebt es viele dergleichen 

unauflösliche Vorstellungen. Demnach wenn eine Handlung unmittelbar als gut 

vorgestellt wird, ohne daß sie auf eine versteckte Art ein gewisses andre Gut, 

welches durch Zergliederung darin kann erkannt werden, und warum sie 

vollkommen heißt, enthält, so ist die [II 300] Nothwendigkeit dieser Handlung ein 

unerweislicher materialer Grundsatz der Verbindlichkeit. Z.E. Liebe den, der dich 

liebt, ist ein praktischer Satz, der zwar unter der obersten formalen und 

bejahenden Regel der Verbindlichkeit steht, aber unmittelbar. Denn da es nicht 

weiter durch Zergliederung kann gezeigt werden, warum eine besondere Vollkom-

menheit in der Gegenliebe stecke, so wird diese Regel nicht praktisch, d.i. 

vermittelst der Zurückführung auf die Nothwendigkeit einer andern vollkomme-

nen Handlung, bewiesen, sondern unter der allgemeinen Regel guter Handlungen 
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unmittelbar subsumirt. Vielleicht daß mein angezeigtes Beispiel nicht deutlich und 

überzeugend genug die Sache darthut; allein die Schranken einer Abhandlung, wie 

die gegenwärtige ist, die ich vielleicht schon überschritten habe, erlauben mir 

nicht diejenige Vollständigkeit, die ich wohl wünschte. Es ist eine unmittelbare 

Häßlichkeit in der Handlung, die dem Willen desjenigen, von dem unser Dasein 

und alles Gute herkommt, widerstreitet. Diese Häßlichkeit ist klar, wenn gleich 

nicht auf die Nachtheile gesehen wird, die als Folgen ein solches Verfahren 

begleiten können. Daher der Satz: thue das, was dem Willen Gottes gemäß ist, ein 

materialer Grundsatz der Moral wird, der gleichwohl formaliter unter der schon 

erwähnten obersten und allgemeinen Formel, aber unmittelbar steht. Man muß 

eben sowohl in der praktischen Weltweisheit, wie in der theoretischen nicht so 

leicht etwas für unerweislich halten, was es nicht ist. Gleichwohl können diese 

Grundsätze nicht entbehrt werden, welche als Postulata die Grundlagen zu den 

übrigen praktischen Sätzen enthalten. Hutcheson und andere haben unter dem 

Namen des moralischen Gefühls hievon einen Anfang zu schönen Bemerkungen 

geliefert. 

Hieraus ist zu ersehen, daß, ob es zwar möglich sein muß, in den ersten Gründen 

der Sittlichkeit den größten Grad philosophischer Evidenz zu erreichen, gleich-

wohl die obersten Grundbegriffe der Verbindlichkeit allererst sicherer bestimmt 

werden müssen, in Ansehung dessen der Mangel der praktischen Weltweisheit 

noch größer als der speculativen ist, indem noch allererst ausgemacht werden 

muß, ob lediglich das Erkenntnißvermögen oder das Gefühl (der erste, innere 

Grund des Begehrungsvermögens) die erste Grundsätze dazu entscheide.  

(AA II 298ff.) 
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Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) 

 

 

Demnach kann wahre Tugend nur auf Grundsätze gepfropft werden, welche, je 

allgemeiner sie sind, desto erhabener und edler wird sie. Diese Grundsätze sind 

nicht speculativische Regeln, sondern das Bewußtsein eines Gefühls, das in jedem 

menschlichen Busen lebt und sich viel weiter als auf die besondere Gründe des 

Mitleidens und der Gefälligkeit erstreckt. Ich glaube, ich fasse alles zusammen, 

wenn ich sage, es sei das Gefühl von der Schönheit und der Würde der menschli-

chen Natur. Das erstere ist ein Grund der allgemeinen Wohlgewogenheit, das 

zweite der allgemeinen Achtung, und wenn dieses Gefühl die größte Vollkommen-

heit in irgend einem menschlichen Herzen hätte, so würde dieser Mensch sich 

zwar auch selbst lieben und schätzen, aber nur in so fern er einer von allen ist, auf 

die sein ausgebreitetes und edles Gefühl sich ausdehnt. Nur indem man einer so 

erweiterten Neigung seine besondere unterordnet, können unsere gütige Triebe 

proportionirt angewandt werden und den edlen Anstand zuwege bringen, der die 

Schönheit der Tugend ist. 

In Ansehung der Schwäche der menschlichen Natur und der geringen Macht, 

welche das allgemeine moralische Gefühl über die mehrste Herzen ausüben 

würde, hat die Vorsehung dergleichen hülfleistende Triebe als Supplemente der 

Tugend in uns gelegt, die, indem sie einige auch ohne Grundsätze zu schönen 

Handlungen bewegen, zugleich andern, die durch diese letztere regiert werden, 

einen größeren Stoß und einen stärkern Antrieb dazu geben können. Mitleiden 

und Gefälligkeit sind Gründe von schönen Handlungen, die vielleicht durch das 

Übergewicht eines gröberen Eigennutzes insgesammt würden erstickt werden, 

allein nicht unmittelbare Gründe der Tugend, wie wir gesehen haben, obgleich, da 

sie durch die Verwandtschaft mit ihr geadelt werden, sie auch ihren Namen 

erwerben. Ich kann sie daher adoptirte Tugenden nennen, diejenige aber, die auf 

[II 218] Grundsätzen beruht, die ächte Tugend. Jene sind schön und reizend, diese 

allein ist erhaben und ehrwürdig. (AA II 217f.) 
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M. Immanuel Kants 

Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen  

in dem Winterhalbenjahre von 1765-1766. 

 

 

3. Ethik. Die moralische Weltweisheit hat dieses besondere Schicksal, daß sie noch 

eher wie die Metaphysik den Schein der Wissenschaft und einiges Ansehen von 

Gründlichkeit annimmt, wenn gleich keine von beiden bei ihr anzutreffen ist; 

wovon die Ursache darin liegt: daß die Unterscheidung des Guten und Bösen in 

den Handlungen und das Urtheil über die sittliche Rechtmäßigkeit gerade zu und 

ohne den Umschweif der Beweise von dem menschlichen Herzen durch dasjenige, 

was man Sentiment nennt, leicht und richtig erkannt werden kann; daher, weil die 

Frage mehrentheils schon vor den Vernunftgründen entschieden ist, welches in 

der Metaphysik sich nicht so verhält, kein Wunder ist, daß man sich nicht 

sonderlich schwierig bezeigt, Gründe, die nur einigen Schein der Tüchtigkeit 

haben, als tauglich durchgehen zu lassen. Um deswillen ist nichts gemeiner, als der 

Titel eines Moralphilosophen und nichts seltener, als einen solchen Namen zu 

verdienen. 

Ich werde für jetzt die allgemeine praktische Weltweisheit und die Tugendlehre, 

beide nach Baumgarten, vortragen. Die Versuche des Shaftesbury, Hutcheson und 

Hume, welche, obzwar unvollendet und mangelhaft, gleichwohl noch am 

weitesten in der Aufsuchung der ersten Gründe aller Sittlichkeit gelangt sind, 

werden diejenige Präcision und Ergänzung erhalten, die ihnen mangelt; und indem 

ich in der Tugendlehre jederzeit dasjenige historisch und philosophisch erwäge, 

was geschieht, ehe ich anzeige, was geschehen soll, so werde ich die Methode 

deutlich machen, nach welcher man den Menschen studiren muß, nicht allein 

denjenigen, der durch die veränderliche Gestalt, welche ihm sein zufälliger 

Zustand eindrückt, entstellt und als ein solcher selbst von Philosophen fast 

jederzeit verkannt worden; sondern die Natur des Menschen, die immer bleibt, 

und deren eigenthümliche Stelle in der Schöpfung, damit man wisse, welche 

Vollkommenheit ihm im Stande der rohen und [II 312] welche im Stande der 

weisen Einfalt angemessen sei, was dagegen die Vorschrift seines Verhaltens sei, 

wenn er, indem er aus beiderlei Grenzen herausgeht, die höchste Stufe der 

physischen oder moralischen Vortrefflichkeit zu berühren trachtet, aber von 

beiden mehr oder weniger abweicht. Diese Methode der sittlichen Untersuchung 

ist eine schöne Entdeckung unserer Zeiten und ist, wenn man sie in ihrem völligen 

Plane erwägt, den Alten gänzlich unbekannt gewesen.  

(AA II 311f.) 
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Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766) 

 

 

Ein Fragment der geheimen Philosophie, die Gemeinschaft  

mit der Geisterwelt zu eröffnen. 

 

[II 329] Der Initiat hat schon den groben und an den äußerlichen Sinnen kleben-

den Verstand zu höhern und abgezogenen Begriffen gewöhnt, und nun kann er 

geistige und von körperlichem Zeuge enthüllte Gestalten in derjenigen Dämme-

rung sehen, womit das schwache Licht der Metaphysik das Reich der Schatten 

sichtbar macht. Wir wollen daher nach der beschwerlichen Vorbereitung, welche 

überstanden ist, uns auf den gefährlichen Weg wagen.  

 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbras, 

[Sie schritten einsam im Dunkel von Nacht umhüllt durch Schatten,] 

Perque domos Ditis vacuas et inania regna. 

[Durch Plutos leere Häuser und öden Reiche.] 

VIRGILIUS. [Aeneis VI, 268f.] 

 

Die todte Materie, welche den Weltraum erfüllt, ist ihrer eigenthümlichen Natur 

nach im Stande der Trägheit und der Beharrlichkeit in einerlei Zustande, sie hat 

Solidität, Ausdehnung und Figur, und ihre Erscheinungen, die auf allen diesen 

Gründen beruhen, lassen eine physische Erklärung zu, die zugleich mathematisch 

ist, und zusammen mechanisch genannt wird. Wenn man andererseits seine 

Achtsamkeit auf diejenige Art Wesen richtet, welche den Grund des Lebens in dem 

Weltganzen enthalten, die um deswillen nicht von der Art sind, daß sie als 

Bestandtheile den Klumpen und die Ausdehnung der leblosen Materie vermehren, 

noch von ihr nach den Gesetzen der Berührung und des Stoßes leiden, sondern 

vielmehr durch innere Thätigkeit sich selbst und überdem den todten Stoff der 

Natur rege machen, so wird man, wo nicht mit der Deutlichkeit einer Demon-

stration, doch wenigstens mit der Vorempfindung eines nicht ungeübten 

Verstandes sich von dem Dasein immaterieller Wesen überredet finden, deren 

besondere Wirkungsgesetze pneumatisch und, so fern die körperliche Wesen 

Mittelursachen ihrer Wirkungen in der materiellen Welt sind, organisch genannt 

werden. Da diese immaterielle Wesen selbstthätige Principien sind, mithin 

Substanzen und für sich bestehende Naturen, so ist diejenige Folge, auf die man 

zunächst geräth, diese: daß sie untereinander, unmittelbar vereinigt, vielleicht ein 

großes Ganze ausmachen mögen, welches man die immaterielle Welt (mundus 

intelligibilis) nennen kann. […]  

[II 332] So würde denn also die immaterielle Welt zuerst alle erschaffene Intelli-

genzen, deren einige mit der Materie zu einer Person verbunden sind, andere aber 

nicht, in sich befassen, überdem die empfindende Subjecte in allen Thierarten und 

endlich alle Principien des Lebens, welche sonst noch in der Natur wo sein mögen, 

ob dieses sich gleich durch keine äußerliche Kennzeichen der willkürlichen 
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Bewegung offenbarte. Alle diese immaterielle Naturen, sage ich, sie mögen nun 

ihre Einflüsse in der Körperwelt ausüben oder nicht, alle vernünftige Wesen, 

deren zufälliger Zustand thierisch ist, es sei hier auf der Erde oder in andern 

Himmelskörpern, sie mögen den rohen Zeug der Materie jetzt oder künftig 

beleben, oder ehedem belebt haben, würden nach diesen Begriffen in einer ihrer 

Natur gemäßen Gemeinschaft stehen, die nicht auf den Bedingungen beruht, 

wodurch das Verhältniß der Körper eingeschränkt ist, und wo die Entfernung der 

Örter oder der Zeitalter, welche in der sichtbaren Welt die große Kluft ausmacht, 

die alle Gemeinschaft aufhebt, verschwindet. Die menschliche Seele würde daher 

schon in dem gegenwärtigen Leben als verknüpft mit zwei Welten zugleich müssen 

angesehen werden, von welchen sie, so fern sie zu persönlicher Einheit mit einem 

Körper verbunden ist, die materielle allein klar empfindet, dagegen als ein Glied 

der Geisterwelt die reine Einflüsse immaterieller Naturen empfängt und ertheilt, 

so daß, so bald jene Verbindung aufgehört hat, die Gemeinschaft, darin sie 

jederzeit mit geistigen Naturen steht, allein übrig bleibt und sich ihrem Bewußtsein 

zum klaren Anschauen eröffnen müßte.

 

[II 333] Es wird nachgerade beschwerlich, immer die behutsame Sprache der 

Vernunft zu führen. Warum sollte es mir nicht auch erlaubt sein im akademischen 

Tone zu reden, der entscheidender ist und sowohl den Verfasser als den Leser des 

Nachdenkens überhebt, welches über lang oder kurz beide nur zu einer verdrießli-

chen Unentschlossenheit führen muß. Es ist demnach so gut als demonstrirt, oder 

es könnte leichtlich bewiesen werden, wenn man weitläuftig sein wollte, oder 

noch besser, es wird künftig, ich weiß nicht wo oder wenn, noch bewiesen 

werden: daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich ver-

knüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe, 

daß sie wechselweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke empfange, deren sie 

sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so lange alles wohl steht. Andererseits ist es 

auch wahrscheinlich, daß die geistige Naturen unmittelbar keine sinnliche Empfin-

dung von der Körperwelt mit Bewußtsein haben können, weil sie mit keinem 

Theil der Materie zu einer Person verbunden sind, um sich vermittelst desselben 

                                            

   Wenn man von dem Himmel als dem Sitze der Seligen redet, so setzt die gemeine Vorstellung ihn 

gerne über sich, hoch in dem unermeßlichen Weltraume. Man bedenkt aber nicht, daß unsre Erde, aus 

diesen Gegenden gesehen, auch als einer von den Sternen des Himmels erscheine, und daß die 

Bewohner anderer Welten mit eben so gutem Grunde nach uns hin zeigen könnten und sagen: Sehet 

da den Wohnplatz ewiger Freuden und einen himmlischen Aufenthalt, welcher zubereitet ist, uns 

dereinst zu empfangen. Ein wunderlicher Wahn nämlich macht, daß der hohe Flug, den die Hoffnung 

nimmt, immer mit dem Begriffe des Steigens verbunden ist, ohne zu bedenken, daß, so hoch man 

auch gestiegen ist, man doch wieder sinken müsse, um allenfalls in einer andern Welt festen Fuß zu 

fassen. Nach den angeführten Begriffen aber würde der Himmel eigentlich die Geisterwelt sein, oder, 

wenn man will, der selige Theil derselben, und diese würde man weder über sich noch unter sich zu 

suchen haben, weil ein solches immaterielle Ganze nicht nach den Entfernungen oder Naheiten gegen 

körperliche Dinge, sondern in geistigen [II 333] Verknüpfungen seiner Theile untereinander vorge-

stellt werden muß, wenigstens die Glieder derselben sich nur nach solchen Verhältnissen ihrer selbst 

bewußt sind. 
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ihres Orts in dem materiellen Weltganzen und durch künstliche Organen des Ver-

hältnisses der ausgedehnten Wesen gegen sich und gegen einander bewußt zu 

werden, daß sie aber wohl in die Seelen der Menschen als Wesen von einerlei 

Natur einfließen können und auch wirklich jederzeit mit ihnen in wechselseitiger 

Gemeinschaft stehen, doch so, daß in der Mittheilung der Vorstellungen diejenige, 

welche die Seele als ein von der Körperwelt abhängendes Wesen in sich enthält, 

nicht in andere geistige Wesen und die Begriffe der letzteren, als anschauende 

Vorstellungen von immateriellen Dingen, nicht in das klare Bewußtsein des Men-

schen übergehen können, wenigstens nicht in ihrer eigentlichen Beschaffenheit, 

weil die Materialien zu beiderlei Ideen von verschiedener Art sind. 

Es würde schön sein, wenn eine dergleichen systematische Verfassung der Geister-

welt, als wir sie vorstellen, nicht lediglich aus dem Begriffe von der geistigen 

Natur überhaupt, der gar zu sehr hypothetisch ist, sondern aus irgend einer 

wirklichen und allgemein zugestandenen Beobachtung könnte geschlossen, oder 

auch nur wahrscheinlich vermuthet werden. Daher wage ich es auf die Nachsicht 

des Lesers, einen Versuch von dieser Art hier einzuschalten, der zwar etwas außer 

meinem Wege liegt und auch von der [II 334] Evidenz weit gnug entfernt ist, 

gleichwohl aber zu nicht unangenehmen Vermuthungen Anlaß zu geben scheint.  

 

* * * 

 

Unter den Kräften, die das menschliche Herz bewegen, scheinen einige der 

mächtigsten außerhalb demselben zu liegen, die also nicht etwa als bloße Mittel 

sich auf die Eigennützigkeit und Privatbedürfniß als auf ein Ziel, das innerhalb 

dem Menschen selbst liegt, beziehen, sondern welche machen, daß die Tendenzen 

unserer Regungen den Brennpunkt ihrer Vereinigung außer uns in andere 

vernünftige Wesen versetzen; woraus ein Streit zweier Kräfte entspringt, nämlich 

der Eigenheit, die alles auf sich bezieht, und der Gemeinnützigkeit, dadurch das 

Gemüth gegen andere außer sich getrieben oder gezogen wird. Ich halte mich bei 

dem Triebe nicht auf, vermöge dessen wir so stark und so allgemein am Urtheile 

anderer hängen und fremde Billigung oder Beifall zur Vollendung des unsrigen 

von uns selbst so nöthig zu sein erachten, woraus, wenn gleich bisweilen ein 

übelverstandener Ehrenwahn entspringt, dennoch selbst in der uneigennützigsten 

und wahrhaftesten Gemüthsart ein geheimer Zug verspürt wird, dasjenige, was 

man für sich selbst als gut oder wahr erkennt, mit dem Urtheil anderer zu 

vergleichen, um beide einstimmig zu machen, imgleichen eine jede menschliche 

Seele auf dem Erkenntnißwege gleichsam anzuhalten, wenn sie einen andern 

Fußsteig zu gehen scheint, als den wir eingeschlagen haben, welches alles vielleicht 

eine empfundene Abhängigkeit unserer eigenen Urtheile vom allgemeinen 

menschlichen Verstande ist und ein Mittel wird, dem Ganzen denkender Wesen 

eine Art von Vernunfteinheit zu verschaffen.  

Ich übergehe aber diese sonst nicht unerhebliche Betrachtung und halte mich für 

jetzt an eine andere, welche einleuchtender und beträchtlicher ist, so viel es unsere 

Absicht betrifft. Wenn wir äußere Dinge auf unser Bedürfniß beziehen, so können 
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wir dieses nicht thun, ohne uns zugleich durch eine gewisse Empfindung gebunden 

und eingeschränkt zu fühlen, die uns merken läßt, daß in uns gleichsam ein 

fremder Wille wirksam sei, und unser eigen Belieben die Bedingung von äußerer 

Beistimmung nöthig habe. Eine geheime Macht nöthigt uns unsere Absicht 

zugleich auf anderer Wohl oder nach fremder Willkür zu richten, ob dieses gleich 

öfters ungern geschieht und der eigennützigen Neigung stark widerstreitet, und 

der Punkt, [II 335] wohin die Richtungslinien unserer Triebe zusammenlaufen, ist 

also nicht bloß in uns, sondern es sind noch Kräfte, die uns bewegen, in dem 

Wollen anderer außer uns. Daher entspringen die sittlichen Antriebe, die uns oft 

wider den Dank des Eigennutzes fortreißen, das starke Gesetz der Schuldigkeit 

und das schwächere der Gütigkeit, deren jedes uns manche Aufopferung abdringt, 

und obgleich beide dann und wann durch eigennützige Neigungen überwogen 

werden, doch nirgend in der menschlichen Natur ermangeln, ihre Wirklichkeit zu 

äußern. Dadurch sehen wir uns in den geheimsten Beweggründen abhängig von 

der Regel des allgemeinen Willens, und es entspringt daraus in der Welt aller 

denkenden Naturen eine moralische Einheit und systematische Verfassung nach 

bloß geistigen Gesetzen. Will man diese in uns empfundene Nöthigung unseres 

Willens zur Einstimmung mit dem allgemeinen Willen das sittliche Gefühl nennen, 

so redet man davon nur als von einer Erscheinung dessen, was in uns wirklich 

vorgeht, ohne die Ursachen desselben auszumachen. So nannte Newton das 

sichere Gesetz der Bestrebungen aller Materie sich einander zu nähern die 

Gravitation derselben, indem er seine mathematische Demonstrationen nicht in 

eine verdrießliche Theilnehmung an philosophischen Streitigkeiten verflechten 

wollte, die sich über die Ursache derselben eräugnen könnten. Gleichwohl trug er 

keine Bedenken diese Gravitation als eine wahre Wirkung einer allgemeinen 

Thätigkeit der Materie ineinander zu behandeln und gab ihr daher auch den 

Namen der Anziehung. Sollte es nicht möglich sein die Erscheinung der sittlichen 

Antriebe in den denkenden Naturen, wie solche sich auf einander wechselsweise 

beziehen, gleichfalls als die Folge einer wahrhaftig thätigen Kraft, dadurch geistige 

Naturen ineinander einfließen, vorzustellen, so daß das sittliche Gefühl diese 

empfundene Abhängigkeit des Privatwillens vom allgemeinen Willen wäre und eine 

Folge der natürlichen und allgemeinen Wechselwirkung, dadurch die immaterielle 

Welt ihre sittliche Einheit erlangt, indem sie sich nach den Gesetzen dieses ihr 

eigenen Zusammenhanges zu einem System von geistiger Vollkommenheit bildet? 

Wenn man diesen Gedanken so viel Scheinbarkeit zugesteht, als erforderlich ist, 

um die Mühe zu verdienen sie an ihren Folgen zu messen, so wird man vielleicht 

durch den Reiz derselben unvermerkt in einige Parteilichkeit gegen sie verflochten 

werden. Denn es scheinen in diesem Falle die Unregelmäßigkeiten mehrentheils zu 

verschwinden, die sonst bei dem Widerspruch der moralischen und physischen 

Verhältnisse der Menschen [II 336] hier auf der Erde so befremdlich in die Augen 

fallen. Alle Moralität der Handlungen kann nach der Ordnung der Natur niemals 

ihre vollständige Wirkung in dem leiblichen Leben des Menschen haben, wohl 

aber in der Geisterwelt nach pneumatischen Gesetzen. Die wahre Absichten, die 

geheime Beweggründe vieler aus Ohnmacht fruchtlosen Bestrebungen, der Sieg 
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über sich selbst, oder auch bisweilen die verborgene Tücke bei scheinbarlich guten 

Handlungen sind mehrentheils für den physischen Erfolg in dem körperlichen 

Zustande verloren, sie würden aber auf solche Weise in der immateriellen Welt als 

fruchtbare Gründe angesehen werden müssen und in Ansehung ihrer nach 

pneumatischen Gesetzen zu Folge der Verknüpfung des Privatwillens und des 

allgemeinen Willens, d.i. der Einheit und des Ganzen der Geisterwelt, eine der 

sittlichen Beschaffenheit der freien Willkür angemessene Wirkung ausüben oder 

auch gegenseitig empfangen. Denn weil das Sittliche der That den inneren 

Zustand des Geistes betrifft, so kann es auch natürlicher Weise nur in der 

unmittelbaren Gemeinschaft der Geister die der ganzen Moralität adäquate 

Wirkung nach sich ziehen. Dadurch würde es nun geschehen, daß die Seele des 

Menschen schon in diesem Leben dem sittlichen Zustande zufolge ihre Stelle unter 

den geistigen Substanzen des Universum einnehmen müßte, so wie nach den 

Gesetzen der Bewegung die Materien des Weltraums sich in solche Ordnung 

gegeneinander setzen, die ihren Körperkräften gemäß ist. Wenn denn endlich 

durch den Tod die Gemeinschaft der Seele mit der Körperwelt aufgehoben 

worden, so würde das Leben in der andern Welt nur eine natürliche Fortsetzung 

derjenigen Verknüpfung sein, darin sie mit ihr schon in diesem Leben gestanden 

war, und die gesammte Folgen der hier ausgeübten Sittlichkeit würden sich dort in 

den Wirkungen wieder finden, die ein mit der ganzen Geisterwelt in 

unauflöslicher Gemeinschaft stehendes Wesen schon vorher daselbst nach 

pneumatischen Gesetzen ausgeübt hat. Die Gegenwart und die Zukunft würden 

also gleichsam aus einem Stücke sein und ein stetiges Ganze ausmachen, selbst 

nach der Ordnung [II 337] der Natur. Dieser letztere Umstand ist von besonderer 

Erheblichkeit. Denn in einer Vermuthung nach bloßen Gründen der Vernunft ist 

es eine große Schwierigkeit, wenn man, um den Übelstand zu heben, der aus der 

unvollendeten Harmonie zwischen der Moralität und ihren Folgen in dieser Welt 

entspringt, zu einem außerordentlichen göttlichen Willen seine Zuflucht nehmen 

muß: weil, so wahrscheinlich auch das Urtheil über denselben nach unseren 

Begriffen von der göttlichen Weisheit sein mag, immer ein starker Verdacht übrig 

bleibt, daß die schwache Begriffe unseres Verstandes vielleicht auf den Höchsten 

sehr verkehrt übertragen worden, da des Menschen Obliegenheit nur ist, von dem 

göttlichen Willen zu urtheilen aus der Wohlgereimtheit, die er wirklich in der 

Welt wahrnimmt, oder welche er nach der Regel der Analogie gemäß der 

Naturordnung darin vermuthen kann, nicht aber nach dem Entwurfe seiner 

eigenen Weisheit, den er zugleich dem göttlichen Willen zur Vorschrift macht, 

befugt ist, neue und willkürliche Anordnungen in der gegenwärtigen oder 

künftigen Welt zu ersinnen.  

 

* * * 

 

Wir lenken nunmehr unsere Betrachtung wiederum in den vorigen Weg ein und 

nähern uns dem Ziele, welches wir uns vorgesetzt hatten. Wenn es sich mit der 

Geisterwelt und dem Antheile, den unsere Seele an ihr hat, so verhält, wie der 
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Abriß, den wir ertheilten, ihn vorstellt: so scheint fast nichts befremdlicher zu 

sein, als daß die Geistergemeinschaft nicht eine ganz allgemeine und gewöhnliche 

Sache ist, und das Außerordentliche betrifft fast mehr die Seltenheit der Erschei-

nungen, als die Möglichkeit derselben. Diese Schwierigkeit läßt sich indessen 

ziemlich gut heben und ist zum Theil auch schon gehoben worden. Denn die 

Vorstellung, die die Seele des Menschen von sich selbst als einem Geiste durch ein 

immaterielles Anschauen hat, indem sie sich in Verhältniß gegen Wesen von ähnli-

cher Natur betrachtet, ist von derjenigen ganz verschieden, da ihr Bewußtsein sich 

selbst als einen Menschen vorstellt durch ein Bild, das seinen Ursprung aus dem 

Eindrucke körperlicher Organen hat, und welches in Verhältniß gegen keine 

andere als materielle Dinge vorgestellt wird. Es ist demnach zwar einerlei Subject, 

was der sichtbaren und unsichtbaren Welt zugleich als ein Glied angehört, aber 

nicht eben dieselbe Person, weil die Vorstellungen der einen ihrer verschiedenen 

Beschaffenheit wegen keine begleitende Ideen von denen der andern Welt sind, 

und daher, was [II 338] ich als Geist denke, von mir als Mensch nicht erinnert 

wird, und umgekehrt mein Zustand als eines Menschen in die Vorstellung meiner 

selbst als eines Geistes gar nicht hinein kommt. Übrigens mögen die Vorstellungen 

von der Geisterwelt so klar und anschauend sein, wie man will, so ist dieses doch 

nicht hinlänglich, um mich deren als Mensch bewußt zu werden; wie denn sogar 

die Vorstellung seiner selbst (d.i. der Seele) als eines Geistes wohl durch Schlüsse 

erworben wird, bei keinem Menschen aber ein anschauender und Erfahrungs-

begriff ist. 

Diese Ungleichartigkeit der geistigen Vorstellungen und derer, die zum leiblichen 

Leben des Menschen gehören, darf indessen nicht als eine so große Hinderniß 

angesehen werden, daß sie alle Möglichkeit aufhebe, sich bisweilen der Einflüsse 

von Seiten der Geisterwelt sogar in diesem Leben bewußt zu werden. Denn sie 

können in das persönliche Bewußtsein des Menschen zwar nicht unmittelbar, aber 

doch so übergehen, daß sie nach dem Gesetz der vergesellschafteten Begriffe die-

jenige Bilder rege [II 339] machen, die mit ihnen verwandt sind und analogische 

Vorstellungen unserer Sinne erwecken, die wohl nicht der geistige Begriff selber, 

aber doch deren Symbolen sind. Denn es ist doch immer eben dieselbe Substanz, 

die zu dieser Welt sowohl als zu der andern wie ein Glied gehört, und beiderlei 

Art von Vorstellungen gehören zu demselben Subjecte und sind mit einander 

verknüpft. Die Möglichkeit hievon können wir einigermaßen dadurch faßlich 

machen, wenn wir betrachten, wie unsere höhere Vernunftbegriffe, welche sich 

den geistigen ziemlich nähern, gewöhnlichermaßen gleichsam ein körperlich Kleid 

annehmen, um sich in Klarheit zu setzen. Daher die moralische Eigenschaften der 

Gottheit unter den Vorstellungen des Zorns, der Eifersucht, der Barmherzigkeit, 

der Rache, u.d.g. vorgestellt werden; daher personificiren Dichter die Tugenden, 

Laster oder andere Eigenschaften der Natur, doch so, daß die wahre Idee des 

Verstandes hindurchscheint; so stellt der Geometra die Zeit durch eine Linie vor, 

obgleich Raum und Zeit nur eine Übereinkunft in Verhältnissen haben und also 

wohl der Analogie nach, niemals aber der Qualität nach mit einander überein-

treffen; daher nimmt die Vorstellung der göttlichen Ewigkeit selbst bei Philoso-



13 

 

phen den Schein einer unendlichen Zeit an, so sehr wie man sich auch hütet beide 

zu vermengen, und eine große Ursache, weswegen die Mathematiker gemeiniglich 

abgeneigt sind, die Leibnizische Monaden einzuräumen, ist wohl diese, daß sie 

nicht umhin können sich an ihnen kleine Klümpchen vorzustellen. Daher ist es 

nicht unwahrscheinlich, daß geistige Empfindungen in das Bewußtsein übergehen 

könnten, wenn sie Phantasien erregen, die mit ihnen verwandt sind. Auf diese Art 

würden Ideen, die durch einen geistigen Einfluß mitgetheilt sind, sich in die 

Zeichen derjenigen Sprache einkleiden, die der Mensch sonst im Gebrauch hat, die 

empfundene Gegenwart eines Geistes in das Bild einer menschlichen Figur, 

Ordnung und Schönheit der immateriellen Welt in Phantasien, die unsere Sinne 

sonst im Leben vergnügen, u.s.w. (AA II 329ff.)  
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                         Kritik der reinen Vernunft (1781) 

 

Des Kanons der reinen Vernunft 

Erster Abschnitt. 

Von dem letzten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft. 

 

 

Die Endabsicht, worauf die Speculation der Vernunft im transscendentalen 

Gebrauche zuletzt hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die Freiheit des Willens, 

die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In Ansehung aller drei ist das 

bloß speculative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf 

dasselbe würde wohl schwerlich eine ermüdende, mit unaufhörlichen Hindernis-

sen ringende Arbeit transscendentaler Nachforschung übernommen werden, weil 

man von allen Entdeckungen, die hierüber zu machen sein möchten, doch keinen 

Gebrauch machen kann, der in concreto, d.i. in der Naturforschung, seinen 

Nutzen bewiese. Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses doch nur die intel-

ligibele Ursache unseres Wollens angehen. Denn was die Phänomene der Äußerun-

gen desselben, d.i. die Handlungen, betrifft, so müssen wir nach einer unverletzli-

chen Grundmaxime, ohne welche wir keine Vernunft in empirischem Gebrauche 

ausüben können, sie niemals anders als alle übrige Erscheinungen der Natur, näm-

lich nach unwandelbaren Gesetzen derselben, erklären. Es mag zweitens auch die 

geistige Natur der Seele (und mit derselben ihre Unsterblichkeit) eingesehen 

werden können, so kann darauf doch weder in Ansehung der Erscheinungen 

dieses Lebens als einen Erklärungsgrund, noch [A 799/B 827] auf die besondere 

Beschaffenheit des künftigen Zustandes Rechnung gemacht werden, weil unser 

Begriff einer unkörperlichen Natur bloß negativ ist und unsere Erkenntniß nicht 

im mindesten erweitert, noch einigen tauglichen Stoff zu Folgerungen darbietet, 

als etwa zu solchen, die nur für Erdichtungen gelten können, die aber von der 

Philosophie nicht gestattet werden. Wenn auch drittens das Dasein einer höchsten 

Intelligenz bewiesen wäre: so würden wir uns zwar daraus das Zweckmäßige in 

der Welteinrichtung und Ordnung im Allgemeinen begreiflich machen, 

keinesweges aber befugt sein, irgend eine besondere Anstalt und Ordnung daraus 

abzuleiten, oder, wo sie nicht wahrgenommen wird, darauf kühnlich zu schließen; 

indem es eine nothwendige Regel des speculativen Gebrauchs der Vernunft ist, 

Naturursachen nicht vorbeizugehen und das, wovon wir uns durch Erfahrung 

belehren können, aufzugeben, um etwas, was wir kennen, von demjenigen 

abzuleiten, was alle unsere Kenntniß gänzlich übersteigt. Mit einem Worte, diese 

drei Sätze bleiben für die speculative Vernunft jederzeit transscendent und haben 

gar keinen immanenten, d.i. für Gegenstände der Erfahrung zulässigen, mithin für 

uns auf einige Art nützlichen Gebrauch, sondern sind, an sich betrachtet, ganz 

müßige und dabei noch äußerst schwere Anstrengungen unserer Vernunft. 

Wenn demnach diese drei Cardinalsätze uns zum Wissen gar nicht nöthig sind und 

uns gleichwohl durch unsere Vernunft dringend empfohlen werden: so wird ihre 

[A 800/B 828] Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Praktische angehen müssen. 
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Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Wenn die Bedingungen der 

Ausübung unserer freien Willkür aber empirisch sind, so kann die Vernunft dabei 

keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und nur die Einheit empirischer 

Gesetze zu bewirken dienen; wie z.B. in der Lehre der Klugheit die Vereinigung 

aller Zwecke, die uns von unseren Neigungen aufgegeben sind, in den einigen, die 

Glückseligkeit und die Zusammenstimmung der Mittel, um dazu zu gelangen, das 

ganze Geschäfte der Vernunft ausmacht, die um deswillen keine andere als 

pragmatische Gesetze des freien Verhaltens zu Erreichung der uns von den Sinnen 

empfohlenen Zwecke und also keine reine Gesetze, völlig a priori bestimmt, 

liefern kann. Dagegen würden reine praktische Gesetze, deren Zweck durch die 

Vernunft völlig a priori gegeben ist, und die nicht empirisch bedingt, sondern 

schlechthin gebieten, Producte der reinen Vernunft sein. Dergleichen aber sind die 

moralischen Gesetze; mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauche der 

reinen Vernunft und erlauben einen Kanon. 

Die ganze Zurüstung also der Vernunft in der Bearbeitung, die man reine Philoso-

phie nennen kann, ist in der That nur auf die drei gedachten Probleme gerichtet. 

Diese selber aber haben wiederum ihre entferntere Absicht, nämlich was zu thun 

sei, wenn der Wille frei, wenn ein Gott und eine künftige Welt ist. Da dieses nun 

unser [A 801/B 829] Verhalten in Beziehung auf den höchsten Zweck betrifft, so 

ist die letzte Absicht der weislich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung un-

serer Vernunft eigentlich nur aufs Moralische gestellt. (KrV A 798ff./B 826ff.) 

 

 

 

Des Kanons der reinen Vernunft 

Zweiter Abschnitt. 

Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten 

Zwecks der reinen Vernunft. 

 

[A 804/B 832] Die Vernunft führte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch 

das Feld der Erfahrungen und, weil daselbst für sie niemals völlige Befriedigung 

anzutreffen ist, von da zu speculativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf 

Erfahrung zurückführten, und also ihre Absicht auf eine zwar nützliche, aber 

unserer Erwartung gar nicht gemäße Art erfüllten. Nun bleibt uns noch ein 

Versuch übrig: ob nämlich auch reine Vernunft im praktischen Gebrauche 

anzutreffen sei, ob sie in demselben zu den Ideen führe, welche die höchsten 

Zwecke der reinen Vernunft, die wir eben angeführt haben, erreichen, und diese 

also aus dem Gesichtspunkte ihres praktischen Interesse nicht dasjenige gewähren 

könne, was sie uns in Ansehung des speculativen ganz und gar abschlägt. 

Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl, als das praktische) ver-

einigt sich in folgenden drei Fragen: 

[A 805/B 833] 1. Was kann ich wissen? 

2. Was soll ich thun?  

3. Was darf ich hoffen? 
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Die erste Frage ist bloß speculativ. Wir haben (wie ich mir schmeichele) alle 

mögliche Beantwortungen derselben erschöpft und endlich diejenige gefunden, 

mit welcher sich die Vernunft zwar befriedigen muß und, wenn sie nicht aufs 

Praktische sieht, auch Ursache hat zufrieden zu sein, sind aber von den zwei 

großen Zwecken, worauf die ganze Bestrebung der reinen Vernunft eigentlich 

gerichtet war, eben so weit entfernt geblieben, als ob wir uns aus Gemächlichkeit 

dieser Arbeit gleich anfangs verweigert hätten. Wenn es also um Wissen zu thun 

ist, so ist wenigstens so viel sicher und ausgemacht, daß uns dieses in Ansehung 

jener zwei Aufgaben niemals zu Theil werden könne. 

Die zweite Frage ist bloß praktisch. Sie kann als eine solche zwar der reinen 

Vernunft angehören, ist aber alsdann doch nicht transscendental, sondern mora-

lisch, mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst nicht beschäftigen. 

Die dritte Frage, nämlich: wenn ich nun thue, was ich soll, was darf ich alsdann 

hoffen? ist praktisch und theoretisch zugleich, so daß das Praktische nur als ein 

Leitfaden zu Beantwortung der theoretischen und, wenn diese hoch geht, 

speculativen Frage führt. Denn alles Hoffen geht auf Glückseligkeit und ist in 

Absicht auf das Praktische und das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und 

das Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntniß [A 806/B 834] der 

Dinge ist. Jenes läuft zuletzt auf den Schluß hinaus, daß etwas sei (was den letzten 

möglichen Zweck bestimmt), weil etwas geschehen soll; dieses, daß etwas sei (was 

als oberste Ursache wirkt), weil etwas geschieht. 

Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen (sowohl extensive der 

Mannigfaltigkeit derselben, als intensive dem Grade und auch protensive der 

Dauer nach). Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit 

nenne ich pragmatisch (Klugsheitsregel); dasjenige aber, wofern ein solches ist, das 

zum Bewegungsgrunde nichts anderes hat, als die Würdigkeit, glücklich zu sein, 

moralisch (Sittengesetz). Das erstere räth, was zu thun sei, wenn wir der Glück-

seligkeit wollen theilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um 

nur der Glückseligkeit würdig zu werden. Das erstere gründet sich auf empirische 

Principien; denn anders als vermittelst der Erfahrung kann ich weder wissen, 

welche Neigungen dasind, die befriedigt werden wollen, noch welches die Natur-

ursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken können. Das zweite abstrahirt von 

Neigungen und Naturmitteln sie zu befriedigen und betrachtet nur die Freiheit 

eines vernünftigen Wesens überhaupt und die nothwendigen Bedingungen, unter 

denen sie allein mit der Austheilung der Glückseligkeit nach Principien zusammen-

stimmt, und kann also wenigstens auf bloßen Ideen der reinen Vernunft beruhen 

und a priori erkannt werden.  

[A 807/B 835] Ich nehme an, daß es wirklich reine moralische Gesetze gebe, die 

völlig a priori (ohne Rücksicht auf empirische Bewegungsgründe, d.i. Glückselig-

keit) das Thun und Lassen, d.i. den Gebrauch der Freiheit eines vernünftigen 

Wesens überhaupt, bestimmen, und daß diese Gesetze schlechterdings (nicht bloß 

hypothetisch, unter Voraussetzung anderer empirischen Zwecke) gebieten und 

also in aller Absicht nothwendig seien. Diesen Satz kann ich mit Recht voraus-

setzen, nicht allein indem ich mich auf die Beweise der aufgeklärtesten Moralisten, 
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sondern auf das sittliche Urtheil eines jeden Menschen berufe, wenn er sich ein 

dergleichen Gesetz deutlich denken will. 

Die reine Vernunft enthält also zwar nicht in ihrem speculativen, aber doch in 

einem gewissen praktischen, nämlich dem moralischen, Gebrauche Principien der 

Möglichkeit der Erfahrung, nämlich solcher Handlungen, die den sittlichen 

Vorschriften gemäß in der Geschichte des Menschen anzutreffen sein könnten. 

Denn da sie gebietet, daß solche geschehen sollen, so müssen sie auch geschehen 

können, und es muß also eine besondere Art von systematischer Einheit, nämlich 

die moralische, möglich sein, indessen daß die systematische Natureinheit nach 

speculativen Principien der Vernunft nicht bewiesen werden konnte, weil die 

Vernunft zwar in Ansehung der Freiheit überhaupt, aber nicht in Ansehung der 

gesammten Natur Causalität hat, und moralische Vernunftprincipien zwar freie 

Handlungen, aber nicht Naturgesetze hervorbringen [A 808/B 836] können. Dem-

nach haben die Principien der reinen Vernunft in ihrem praktischen, namentlich 

aber dem moralischen Gebrauche objective Realität. 

Ich nenne die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemäß wäre (wie sie es 

denn nach der Freiheit der vernünftigen Wesen sein kann und nach den nothwen-

digen Gesetzen der Sittlichkeit sein soll), eine moralische Welt. Diese wird so fern 

bloß als intelligibele Welt gedacht, weil darin von allen Bedingungen (Zwecken) 

und selbst von allen Hindernissen der Moralität in derselben (Schwäche oder 

Unlauterkeit der menschlichen Natur) abstrahirt wird. So fern ist sie also eine 

bloße, aber doch praktische Idee, die wirklich ihren Einfluß auf die Sinnenwelt 

haben kann und soll, um sie dieser Idee so viel als möglich gemäß zu machen. Die 

Idee einer moralischen Welt hat daher objective Realität, nicht als wenn sie auf 

einen Gegenstand einer intelligibelen Anschauung ginge (dergleichen wir uns gar 

nicht denken können), sondern auf die Sinnenwelt, aber als einen Gegenstand der 

reinen Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche und ein corpus mysticum der 

vernünftigen Wesen in ihr, so fern deren freie Willkür unter moralischen Gesetzen 

sowohl mit sich selbst, als mit jedes anderen Freiheit durchgängige systematische 

Einheit an sich hat.  

Das war die Beantwortung der ersten von den zwei Fragen der reinen Vernunft, 

die das praktische Interesse betrafen: Thue das, wodurch du würdig wirst, [A 809/B 

837] glücklich zu sein. Die zweite frägt nun: wie, wenn ich mich nun so verhalte, 

daß ich der Glückseligkeit nicht unwürdig sei, darf ich auch hoffen, ihrer dadurch 

theilhaftig werden zu können? Es kommt bei der Beantwortung derselben darauf 

an, ob die Principien der reinen Vernunft, welche a priori das Gesetz vorschreiben, 

auch diese Hoffnung nothwendigerweise damit verknüpfen. 

Ich sage demnach: daß eben sowohl, als die moralischen Principien nach der 

Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche nothwendig sind, eben so nothwendig 

sei es auch nach der Vernunft, in ihrem theoretischen Gebrauch anzunehmen, daß 

jedermann die Glückseligkeit in demselben Maße zu hoffen Ursache habe, als er 

sich derselben in seinem Verhalten würdig gemacht hat, und daß also das System 

der Sittlichkeit mit dem der Glückseligkeit unzertrennlich, aber nur in der Idee der 

reinen Vernunft verbunden sei. 
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Nun läßt sich in einer intelligibelen, d.i. der moralischen, Welt, in deren Begriff 

wir von allen Hindernissen der Sittlichkeit (der Neigungen) abstrahiren, ein 

solches System der mit der Moralität verbundenen proportionirten Glückseligkeit 

auch als nothwendig denken, weil die durch sittliche Gesetze theils bewegte, theils 

restringirte Freiheit selbst die Ursache der allgemeinen Glückseligkeit, die 

vernünftigen Wesen also selbst unter der Leitung solcher Principien Urheber ihrer 

eigenen und zugleich anderer dauerhaften Wohlfahrt sein würden. Aber dieses 

System der sich selbst lohnenden Moralität ist nur [A 810/B 838] eine Idee, deren 

Ausführung auf der Bedingung beruht, daß jedermann thue, was er soll, d.i. alle 

Handlungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie aus einem obersten 

Willen, der alle Privatwillkür in sich oder unter sich befaßt, entsprängen. Da aber 

die Verbindlichkeit aus dem moralischen Gesetze für jedes besonderen Gebrauch 

der Freiheit gültig bleibt, wenn gleich andere diesem Gesetze sich nicht gemäß 

verhielten, so ist weder aus der Natur der Dinge der Welt, noch der Causalität der 

Handlungen selbst und ihrem Verhältnisse zur Sittlichkeit bestimmt, wie sich ihre 

Folgen zur Glückseligkeit verhalten werden; und die angeführte nothwendige 

Verknüpfung der Hoffnung, glücklich zu sein, mit dem unablässigen Bestreben, 

sich der Glückseligkeit würdig zu machen, kann durch die Vernunft nicht erkannt 

werden, wenn man bloß Natur zum Grunde legt, sondern darf nur gehofft 

werden, wenn eine höchste Vernunft, die nach moralischen Gesetzen gebietet, 

zugleich als Ursache der Natur zum Grunde gelegt wird. 

Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, in welcher der moralisch vollkom-

menste Wille, mit der höchsten Seligkeit verbunden, die Ursache aller Glückselig-

keit in der Welt ist, so fern sie mit der Sittlichkeit (als der Würdigkeit glücklich zu 

sein) in genauem Verhältnisse steht, das Ideal des höchsten Guts. Also kann die 

reine Vernunft nur in dem Ideal des höchsten ursprünglichen Guts den Grund der 

praktisch nothwendigen Verknüpfung beider [A 811/B 839] Elemente des höch-

sten abgeleiteten Guts, nämlich einer intelligibelen, d.i. moralischen, Welt antref-

fen. Da wir uns nun nothwendiger Weise durch die Vernunft als zu einer solchen 

Welt gehörig vorstellen müssen, obgleich die Sinne uns nichts als eine Welt von 

Erscheinungen darstellen, so werden wir jene als eine Folge unseres Verhaltens in 

der Sinnenwelt und, da uns diese eine solche Verknüpfung nicht darbietet, als eine 

für uns künftige Welt annehmen müssen. Gott also und ein künftiges Leben sind 

zwei von der Verbindlichkeit, die uns reine Vernunft auferlegt, nach Principien 

eben derselben Vernunft nicht zu trennende Voraussetzungen.  

(KrV A 804ff./B 832ff.) 

 

 

Praktische Gesetze, so fern sie zugleich subjective Gründe der Handlungen, d.i. 

subjective Grundsätze, werden, heißen Maximen. Die Beurtheilung der Sittlichkeit 

ihrer Reinigkeit und Folgen nach geschieht nach Ideen, die Befolgung ihrer 

Gesetze nach Maximen. 

Es ist nothwendig, daß unser ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen unterge-

ordnet werde; es ist aber zugleich unmöglich, daß dieses geschehe, wenn die Ver-
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nunft nicht mit dem moralischen Gesetze, welches eine bloße Idee ist, eine wir-

kende Ursache verknüpft, welche dem Verhalten nach demselben einen unseren 

höchsten Zwecken genau entsprechenden Ausgang, es sei in diesem, oder einem 

anderen [A 813/B 841] Leben, bestimmt. Ohne also einen Gott und eine für uns 

jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit 

zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des 

Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden 

vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori 

bestimmt und nothwendig ist, erfüllen. 

Glückseligkeit allein ist für unsere Vernunft bei weitem nicht das vollständige Gut. 

Sie billigt solche nicht (so sehr als auch Neigung dieselbe wünschen mag), wofern 

sie nicht mit der Würdigkeit, glücklich zu sein, d.i. dem sittlichen Wohlverhalten, 

vereinigt ist. Sittlichkeit allein und mit ihr die bloße Würdigkeit, glücklich zu sein, 

ist aber auch noch lange nicht das vollständige Gut. Um dieses zu vollenden, muß 

der, so sich als der Glückseligkeit nicht unwerth verhalten hatte, hoffen können, 

ihrer theilhaftig zu werden. Selbst die von aller Privatabsicht freie Vernunft, wenn 

sie, ohne dabei ein eigenes Interesse in Betracht zu ziehen, sich in die Stelle eines 

Wesens setzte, das alle Glückseligkeit andern auszutheilen hätte, kann nicht anders 

urtheilen; denn in der praktischen Idee sind beide Stücke wesentlich verbunden, 

obzwar so, daß die moralische Gesinnung als Bedingung den Antheil an Glück-

seligkeit und nicht umgekehrt die Aussicht auf Glückseligkeit die moralische 

Gesinnung zuerst möglich mache. Denn im letzteren Falle wäre sie nicht moralisch 

und also [A 814/B 842] auch nicht der ganzen Glückseligkeit würdig, die vor der 

Vernunft keine andere Einschränkung erkennt als die, welche von unserem 

eigenen unsittlichen Verhalten herrührt. 

Glückseligkeit also in dem genauen Ebenmaße mit der Sittlichkeit der 

vernünftigen Wesen, dadurch sie derselben würdig sind, macht allein das höchste 

Gut einer Welt aus, darin wir uns nach den Vorschriften der reinen, aber 

praktischen Vernunft durchaus versetzen müssen, und welche freilich nur eine 

intelligibele Welt ist, da die Sinnenwelt uns von der Natur der Dinge dergleichen 

systematische Einheit der Zwecke nicht verheißt, deren Realität auch auf nichts 

andres gegründet werden kann, als auf die Voraussetzung eines höchsten 

ursprünglichen Guts, da selbstständige Vernunft, mit aller Zulänglichkeit einer 

obersten Ursache ausgerüstet, nach der vollkommensten Zweckmäßigkeit die 

allgemeine, obgleich in der Sinnenwelt uns sehr verborgene Ordnung der Dinge 

gründet, erhält und vollführt. 

Diese Moraltheologie hat nun den eigenthümlichen Vorzug vor der speculativen, 

daß sie unausbleiblich auf den Begriff eines einigen, allervollkommensten und 

vernünftigen Urwesens führt, worauf uns speculative Theologie nicht einmal aus 

objectiven Gründen hinweiset, geschweige uns davon überzeugen konnte. Denn 

wir finden weder in der transscendentalen, noch natürlichen Theologie, so weit 

uns auch Vernunft darin führen mag, einigen bedeutenden Grund, nur ein einiges 

Wesen anzunehmen, [A 815/B 843] welches wir allen Naturursachen vorsetzen, 

und von dem wir zugleich diese in allen Stücken abhängend zu machen hinrei-
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chende Ursache hätten. Dagegen wenn wir aus dem Gesichtspunkte der sittlichen 

Einheit als einem nothwendigen Weltgesetze die Ursache erwägen, die diesem 

allein den angemessenen Effect, mithin auch für uns verbindende Kraft geben 

kann, so muß es ein einiger oberster Wille sein, der alle diese Gesetze in sich 

befaßt. Denn wie wollten wir unter verschiedenen Willen vollkommene Einheit 

der Zwecke finden? Dieser Wille muß allgewaltig sein, damit die ganze Natur und 

deren Beziehung auf Sittlichkeit in der Welt ihm unterworfen sei; allwissend, 

damit er das Innerste der Gesinnungen und deren moralischen Werth erkenne; 

allgegenwärtig, damit er unmittelbar allem Bedürfnisse, welches das höchste 

Weltbeste erfordert, nahe sei; ewig, damit in keiner Zeit diese Übereinstimmung 

der Natur und Freiheit ermangele, u.s.w.  

Aber diese systematische Einheit der Zwecke in dieser Welt der Intelligenzen, 

welche, obzwar als bloße Natur nur Sinnenwelt, als ein System der Freiheit aber 

intelligibele, d.i. moralische, Welt (regnum gratiae) genannt werden kann, führt 

unausbleiblich auch auf die zweckmäßige Einheit aller Dinge, die dieses große 

Ganze ausmachen, nach allgemeinen Naturgesetzen, so wie die erstere nach allge-

meinen und nothwendigen Sittengesetzen und vereinigt die praktische Vernunft 

mit der speculativen. Die Welt muß als aus einer Idee entsprungen [A 816/B 844] 

vorgestellt werden, wenn sie mit demjenigen Vernunftgebrauch, ohne welchen wir 

uns selbst der Vernunft unwürdig halten würden, nämlich dem moralischen, als 

welcher durchaus auf der Idee des höchsten Guts beruht, zusammenstimmen soll. 

Dadurch bekommt alle Naturforschung eine Richtung nach der Form eines 

Systems der Zwecke und wird in ihrer höchsten Ausbreitung Physikotheologie. 

Diese aber, da sie doch von sittlicher Ordnung, als einer in dem Wesen der 

Freiheit gegründeten und nicht durch äußere Gebote zufällig gestifteten Einheit, 

anhob, bringt die Zweckmäßigkeit der Natur auf Gründe, die a priori mit der 

inneren Möglichkeit der Dinge unzertrennlich verknüpft sein müssen und dadurch 

auf eine transscendentale Theologie, die sich das Ideal der höchsten ontologischen 

Vollkommenheit zu einem Princip der systematischen Einheit nimmt, welches 

nach allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen alle Dinge verknüpft, weil sie 

alle in der absoluten Nothwendigkeit eines einigen Urwesens ihren Ursprung 

haben. (KrV A 812ff./B 840ff.) 

 

 

Wenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht hat, nämlich den 

Begriff eines einigen Urwesens als des höchsten Guts, so darf sie sich gar nicht 

unterwinden, gleich als hätte sie sich über alle empirische Bedingungen seiner 

Anwendung erhoben und zur unmittelbaren Kenntniß neuer Gegenstände empor-

geschwungen, um von diesem Begriffe auszugehen und die moralischen Gesetze 

selbst von ihm abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren innere praktische 

Nothwendigkeit uns zu der Voraussetzung einer selbstständigen Ursache oder 

eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effect zu geben; und daher 

können wir sie nicht nach diesem wiederum als zufällig und vom bloßen Willen 

abgeleitet ansehen, insonderheit von einem solchen Willen, von dem [A 819/B 
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847] wir gar keinen Begriff haben würden, wenn wir ihn nicht jenen Gesetzen 

gemäß gebildet hätten. Wir werden, so weit praktische Vernunft uns zu führen das 

Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes 

sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich 

verbindlich sind. Wir werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach 

Principien der Vernunft studiren und nur so fern glauben dem göttlichen Willen 

gemäß zu sein, als wir das Sittengesetz, welches uns die Vernunft aus der Natur 

der Handlungen selbst lehrt, heilig halten, und ihm dadurch allein zu dienen 

glauben, daß wir das Weltbeste an uns und an andern befördern. Die 

Moraltheologie ist also nur von immanentem Gebrauche, nämlich unsere 

Bestimmung hier in der Welt zu erfüllen, indem wir in das System aller Zwecke 

passen, und nicht schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft den Leitfaden einer 

moralisch gesetzgebenden Vernunft im guten Lebenswandel zu verlassen, um ihn 

unmittelbar an die Idee des höchsten Wesens zu knüpfen, welches einen 

transscendenten Gebrauch geben würde, aber eben so wie der der bloßen 

Speculation die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln muß. 

(KrV A 818f./B 846f.)  
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Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) 

 

 

Aus der Vorrede 

 

Im Vorsatze nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu liefern, lasse ich diese 

Grundlegung vorangehen. Zwar giebt es eigentlich keine andere Grundlage 

derselben, als die Kritik einer reinen praktischen Vernunft, so wie zur Metaphysik 

die schon gelieferte Kritik der reinen speculativen Vernunft. Allein theils ist jene 

nicht von so äußerster Nothwendigkeit als diese, weil die menschliche Vernunft 

im Moralischen selbst beim gemeinsten Verstande leicht zu großer Richtigkeit und 

Ausführlichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen, aber 

reinen Gebrauch ganz und || gar dialektisch ist: theils erfordere ich zur Kritik einer 

reinen praktischen Vernunft, daß, wenn sie vollendet sein soll, ihre Einheit mit der 

speculativen in einem gemeinschaftlichen Princip zugleich müsse dargestellt 

werden können, weil es doch am Ende nur eine und dieselbe Vernunft sein kann, 

die bloß in der Anwendung unterschieden sein muß. Zu einer solchen 

Vollständigkeit konnte ich es aber hier noch nicht bringen, ohne Betrachtungen 

von ganz anderer Art herbeizuziehen und den Leser zu verwirren. Um deswillen 

habe ich mich statt der Benennung einer Kritik der reinen praktischen Vernunft der 

von einer Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bedient. (GMS A XIIIf.; AA IV 

391) 

 

 

 

Dritter Abschnitt. Übergang von der Metaphysik der Sitten zur  

Kritik der reinen praktischen Vernunft.  

 

Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des 

Willens. 

 

Wenn also Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit sammt 

ihrem Princip daraus durch bloße Zergliederung ihres Begriffs. Indessen ist das 

letztere doch immer ein synthetischer Satz: ein schlechterdings guter Wille ist der-

jenige, dessen Maxime jederzeit sich selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet, in 

sich || enthalten kann, denn durch Zergliederung des Begriffs von einem schlecht-

hin guten Willen kann jene Eigenschaft der Maxime nicht gefunden werden. 

Solche synthetische Sätze sind aber nur dadurch möglich, daß beide Erkenntnisse 

durch die Verknüpfung mit einem dritten, darin sie beiderseits anzutreffen sind, 

unter einander verbunden werden. Der positive Begriff der Freiheit schafft dieses 

dritte, welches nicht wie bei den physischen Ursachen die Natur der Sinnenwelt 

sein kann (in deren Begriff die Begriffe von etwas als Ursache in Verhältniß auf 

etwas anderes als Wirkung zusammenkommen). Was dieses dritte sei, worauf uns 

die Freiheit weiset, und von dem wir a priori eine Idee haben, läßt sich hier sofort 
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noch nicht anzeigen und die Deduction des Begriffs der Freiheit aus der reinen 

praktischen Vernunft, mit ihr auch die Möglichkeit eines kategorischen Imperativs 

begreiflich machen, sondern bedarf noch einiger Vorbereitung. (GMS A 98f.; AA 

IV 446) 

 

 

 

Von dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt. 

 

Es zeigt sich hier, man muß es frei gestehen, eine Art von Cirkel, aus dem, wie es 

scheint, nicht heraus zu kommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung der wirken-

den Ursachen als frei an, um uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen 

Gesetzen zu denken, und wir denken uns nachher als diesen Gesetzen unter-

worfen, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben; denn Freiheit und 

eigene Gesetzgebung des Willens sind bei||  des Autonomie, mithin Wechselbegriffe, 

davon aber einer eben um deswillen nicht dazu gebraucht werden kann, um den 

anderen zu erklären und von ihm Grund anzugeben, sondern höchstens nur, um 

in logischer Absicht verschieden scheinende Vorstellungen von eben demselben 

Gegenstande auf einen einzigen Begriff (wie verschiedne Brüche gleiches Inhalts 

auf die kleinsten Ausdrücke) zu bringen. (GMS A 104f.; AA IV 450) 

 

 

Als ein vernünftiges, mithin zur intelligibelen Welt gehöriges Wesen kann der 

Mensch die Causalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Idee der 

Freiheit denken; denn Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sin-

nenwelt (dergleichen die Vernunft jederzeit sich selbst beilegen muß) ist Freiheit. 

Mit der Idee der Freiheit ist nun der Begriff der Autonomie unzertrennlich ver-

bunden, mit diesem aber das allgemeine Princip der Sittlichkeit, welches in der 

Idee allen Handlungen [IV 453] vernünftiger Wesen eben so zum Grunde liegt, als 

das Naturgesetz allen Erscheinungen. 

Nun ist der Verdacht, den wir oben rege machten, gehoben, als wäre ein geheimer 

Cirkel in unserem Schlusse aus der Freiheit auf die Autonomie und aus dieser aufs 

sittliche Gesetz enthalten, daß wir nämlich vielleicht die Idee der Freiheit nur um 

des sittlichen Gesetzes willen zum Grunde legten, um dieses nachher aus der 

Freiheit wiederum zu schließen, mithin von jenem gar keinen Grund angeben 

könnten, sondern es nur als Erbittung eines Princips, das uns gutgesinnte Seelen 

wohl gerne einräumen werden, welches wir aber nie||mals als einen erweislichen 

Satz aufstellen könnten. Denn jetzt sehen wir, daß, wenn wir uns als frei denken, 

so versetzen wir uns als Glieder in die Verstandeswelt und erkennen die Auto-

nomie des Willens sammt ihrer Folge, der Moralität; denken wir uns aber als 

verpflichtet, so betrachten wir uns als zur Sinnenwelt und doch zugleich zur 

Verstandeswelt gehörig. (GMS A 109f.; AA IV 452f.)  

 

 



24 

 

Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich? 

 

[IV 453] Das vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zur Verstandeswelt, und 

bloß als eine zu dieser gehörige wirkende Ursache nennt es seine Causalität einen 

Willen. Von der anderen Seite ist es sich seiner doch auch als eines Stücks der 

Sinnenwelt bewußt, in welcher seine Handlungen als bloße Erscheinungen jener 

Causalität angetroffen werden, deren Möglichkeit aber aus dieser, die wir nicht 

kennen, nicht eingesehen werden kann, sondern an deren Statt jene Handlungen 

als bestimmt durch andere Erscheinungen, nämlich Begierden und Neigungen, als 

zur Sinnenwelt gehörig eingesehen werden müssen. Als bloßen Gliedes der Ver-

standeswelt würden also alle meine Handlungen dem Princip der Autonomie des 

reinen Willens vollkommen gemäß sein; als bloßen Stücks der Sinnenwelt würden 

sie gänzlich dem Naturgesetz der Begierden und Neigungen, mithin der Hetero-

nomie der || Natur gemäß genommen werden müssen. (Die ersteren würden auf 

dem obersten Princip der Sittlichkeit, die zweiten der Glückseligkeit beruhen.) 

Weil aber die Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze 

derselben enthält, also in Ansehung meines Willens (der ganz zur Verstandeswelt 

gehört) unmittelbar gesetzgebend ist und also auch als solche gedacht werden 

muß, so werde ich mich als Intelligenz, obgleich andererseits wie ein zur [IV 454] 

Sinnenwelt gehöriges Wesen, dennoch dem Gesetze der ersteren, d.i. der 

Vernunft, die in der Idee der Freiheit das Gesetz derselben enthält, und also der 

Autonomie des Willens unterworfen erkennen, folglich die Gesetze der 

Verstandeswelt für mich als Imperativen und die diesem Princip gemäße 

Handlungen als Pflichten ansehen müssen. 

Und so sind kategorische Imperativen möglich, dadurch daß die Idee der Freiheit 

mich zu einem Gliede einer intelligibelen Welt macht, wodurch, wenn ich solches 

allein wäre, alle meine Handlungen der Autonomie des Willens jederzeit gemäß 

sein würden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, gemäß 

sein sollen, welches kategorische Sollen einen synthetischen Satz a priori vorstellt, 

dadurch daß über meinen durch sinnliche Begierden afficirten Willen noch die 

Idee ebendesselben, aber zur Verstandeswelt gehörigen reinen, für sich selbst 

praktischen Willens hinzukommt, wel|| cher die oberste Bedingung des ersteren 

nach der Vernunft enthält; ungefähr so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt 

Begriffe des Verstandes, die für sich selbst nichts als gesetzliche Form überhaupt 

bedeuten, hinzu kommen und dadurch synthetische Sätze a priori, auf welchen 

alle Erkenntniß einer Natur beruht, möglich machen. (GMS 110ff.; AA IV 453f.) 
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Die Deduktion des kategorischen Imperativs in der GMS widerspricht jedoch dem 

bloß grenzbegrifflichen Charakter der Noumena in der KrV: 

 

Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der 

Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber 

gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der 

Sinnlichkeit zusammen, ohne doch etwas Positives außer dem Umfange derselben 

setzen zu können.  

Die Einteilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena, und der Welt in 

eine Sinnen- und Verstandeswelt, kann daher in positiver Bedeutung gar nicht 

zugelassen werden, obgleich Begriffe allerdings die Einteilung in sinnliche und 

intellektuelle zulassen; denn man kann den letzteren keinen Gegenstand bestim-

men, und sie also auch nicht für objektiv gültig ausgeben. [...] Der Begriff eines 

Noumeni, bloß problematisch genommen, bleibt demungeachtet nicht allein 

zulässig, sondern, auch als ein die Sinnlichkeit in Schranken setzender Begriff, 

unvermeidlich. Aber alsdann ist das nicht ein besonderer intelligibler Gegenstand 

für unseren Verstand, sondern ein Verstand, für den es gehörte, ist selbst ein 

Problema, nämlich, nicht diskursiv durch Kategorien, sondern intuitiv in einer 

nichtsinnlichen Anschauung seinen Gegenstand zu erkennen, als von welchem wir 

uns nicht die geringste Vorstellung seiner Möglichkeit machen können. Unser 

Verstand bekommt nun auf diese Weise eine negative Erweiterung, d. i. er wird 

nicht durch die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern schränkt vielmehr dieselbe 

ein, dadurch, daß er Dinge an sich selbst (nicht als Erscheinungen betrachtet) 

Noumena nennt. Aber er setzt sich auch sofort selbst Grenzen, sie durch keine 

Kategorien zu erkennen, mithin sie nur unter dem Namen eines unbekannten 

Etwas zu denken. (KrV A 255/B 310f.) 
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Kritik der praktischen Vernunft (1787) 

 

Aus der Vorrede 

 

Warum diese Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin 

der praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich der Parallelism 

derselben mit der speculativen das erstere zu erfordern scheint, darüber giebt diese 

Abhandlung hinreichenden Aufschluß. Sie soll blos darthun, daß es reine 

praktische Vernunft gebe, und kritisirt in dieser Absicht ihr ganzes praktisches 

Vermögen. Wenn es ihr hiemit gelingt, so bedarf sie das reine Vermögen selbst 

nicht zu kritisiren, um zu sehen, ob sich die Vernunft mit einem solchen als einer 

bloßen Anmaßung nicht übersteige (wie es wohl mit der speculativen geschieht). 

Denn wenn sie als reine Vernunft wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und 

ihrer Begriffe Realität durch die That, und alles Vernünfteln wider die 

Möglichkeit, es zu sein, ist vergeblich. 

|| Mit diesem Vermögen steht auch die transscendentale Freiheit nunmehr fest, und 

zwar in derjenigen absoluten Bedeutung genommen, worin die speculative 

Vernunft beim Gebrauche des Begriffs der Causalität sie bedurfte, um sich wider 

die Antinomie zu retten, darin sie unvermeidlich geräth, wenn sie in der Reihe der 

Causalverbindung sich das Unbedingte denken will, welchen Begriff sie aber nur 

problematisch, als nicht unmöglich zu denken, aufstellen konnte, ohne ihm seine 

objective Realität zu sichern, sondern allein um nicht durch vorgebliche Unmög-

lichkeit dessen, was sie doch wenigstens als denkbar gelten lassen muß, in ihrem 

Wesen angefochten und in einen Abgrund des Scepticisms gestürzt zu werden. 

Der Begriff der Freiheit, so fern dessen Realität durch ein apodiktisches Gesetz der 

praktischen Vernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem ganzen 

Gebäude eines Systems der reinen, selbst der speculativen [V 4] Vernunft aus, und 

alle andere Begriffe (die von Gott und Unsterblichkeit), welche als bloße Ideen in 

dieser ohne Haltung bleiben, schließen sich nun an ihn an und bekommen mit ihm 

und durch ihn Bestand und objective Realität, d.i. die || Möglichkeit derselben wird 

dadurch bewiesen, daß Freiheit wirklich ist; denn diese Idee offenbart sich durchs 

moralische Gesetz.  

Freiheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der speculativen Vernunft, 

wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen, weil sie die 

Bedingung

 des moralischen Gesetzes ist, welches wir wissen.  

(KpV A 3ff.; AA V 3f.) 

                                            

  Damit man hier nicht Inconsequenzen anzutreffen wähne, wenn ich jetzt die Freiheit die Bedingung 

des moralischen Gesetzes nenne und in der Abhandlung nachher behaupte, daß das moralische Gesetz 

die Bedingung sei, unter der wir uns allererst der Freiheit bewußt werden können, so will ich nur 

erinnern, daß die Freiheit allerdings die ratio essendi des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz 

aber die ratio cognoscendi der Freiheit sei. Denn wäre nicht das moralische Gesetz in unserer 

Vernunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Freiheit ist 

(ob diese gleich sich nicht widerspricht), anzunehmen. Wäre aber keine Freiheit, so würde das 

moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen sein.  
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Man wird also Betrachtungen dieser Art, unter andern diejenige, welche nochmals 

auf den Begriff der Freiheit, aber im praktischen Gebrauche der reinen Vernunft, 

gerichtet worden, nicht wie Einschiebsel betrachten, die etwa nur dazu dienen 

sollen, um Lücken des kritischen Systems der speculativen Vernunft auszufüllen 

(denn dieses ist in seiner Absicht vollständig) und, wie es bei einem übereilten 

Baue herzugehen pflegt, hintennach noch Stützen und Strebepfeiler anzubringen, 

sondern als wahre Glieder, die den Zusammenhang des Systems bemerklich 

machen, um Begriffe, die dort nur problematisch vorgestellt werden konnten, jetzt 

in ihrer realen Darstellung einsehen zu lassen. Diese Erinnerung geht vornehmlich 

den Begriff der Freiheit an, von dem man mit Befremdung bemerken muß, daß 

noch so viele ihn ganz wohl einzusehen und die Möglichkeit derselben erklären zu 

können sich rühmen, indem sie ihn bloß in psychologischer Beziehung betrachten, 

indessen daß, wenn sie ihn vorher in transscendentaler genau erwogen hät|| ten, sie 

sowohl seine Unentbehrlichkeit als problematischen Begriffs in vollständigem 

Gebrauche der speculativen Vernunft, als auch die völlige Unbegreiflichkeit dessel-

ben hätten erkennen und, wenn sie nachher mit ihm zum praktischen Gebrauche 

gingen, gerade auf die nämliche Bestimmung des letzteren in Ansehung seiner 

Grundsätze von selbst hätten kommen müssen, zu welcher sie sich sonst so ungern 

verstehen wollen. Der Begriff der Freiheit ist der Stein des Anstoßes für alle 

Empiristen, aber auch der Schlüssel zu den erhabensten praktischen Grundsätzen 

für kritische Moralisten, die dadurch [V 8] einsehen, daß sie nothwendig rational 

verfahren müssen. Um deswillen ersuche ich den Leser, das, was zum Schlusse der 

Analytik über diesen Begriff gesagt wird, nicht mit flüchtigem Auge zu übersehen.  

Ob ein solches System, als hier von der reinen praktischen Vernunft aus der Kritik 

der letzteren entwickelt wird, viel oder wenig Mühe gemacht habe, um 

vornehmlich den rechten Gesichtspunkt, aus dem das Ganze derselben richtig 

vorgezeichnet werden kann, nicht zu verfehlen, muß ich den Kennern einer 

dergleichen Arbeit zu beurtheilen überlassen. Es setzt || zwar die Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten voraus, aber nur in so fern, als diese mit dem Princip der 

Pflicht vorläufige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel derselben 

angiebt und rechtfertigt; sonst besteht es durch sich selbst. (KpV A 12ff.; AA V 7f.) 

 

 

Von der Deduction der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft 

 

Diese Analytik thut dar, daß reine Vernunft praktisch sein, d.i. für sich, 

unabhängig von allem Empirischen, den Willen bestimmen könne – und dieses 

zwar durch ein Factum, worin sich reine Vernunft bei uns in der That praktisch 

beweiset, nämlich die Autonomie in dem Grundsatze der Sittlichkeit, wodurch sie 

den Willen zur That bestimmt. – Sie zeigt zugleich, daß dieses Factum mit dem 

Bewußtsein der Freiheit des Willens unzertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlei 

sei, wodurch der Wille eines vernünftigen Wesens, das, als zur Sinnenwelt 

gehörig, sich gleich anderen wirksamen Ursachen nothwendig den Gesetzen der 

Causalität unterworfen erkennt, im Praktischen doch zugleich sich auf einer 
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andern Seite, nämlich als Wesen an sich selbst, seines in einer intelligibelen Ord-

nung der Dinge bestimmbaren Daseins bewußt ist, zwar nicht einer besondern 

Anschauung seiner selbst, sondern gewissen dynamischen Gesetzen gemäß, die die 

Causalität desselben in der Sinnenwelt bestimmen können; denn daß Freiheit, 

wenn sie uns beigelegt wird, uns in eine intelligibele Ordnung der Dinge versetze, 

ist anderwärts hinreichend bewiesen worden. (KpV A 72; AA V 42) 

 

 

Die Exposition des obersten Grundsatzes der praktischen Vernunft ist nun ge-

schehen, d.i. erstlich, was er enthalte, daß er gänzlich a priori und unabhängig von 

empirischen Principien für sich bestehe, und dann, worin er sich von allen ande-

ren praktischen Grundsätzen unterscheide, gezeigt worden. Mit der Deduction, 

d.i. der Rechtfertigung seiner objectiven und allgemeinen Gültigkeit und der 

Einsicht der Möglichkeit eines solchen synthetischen Satzes a priori, darf man 

nicht so gut fortzukommen hoffen, als es mit den Grundsätzen des reinen theore-

tischen Verstandes anging. Denn diese bezogen sich auf Gegenstände möglicher 

Erfahrung, nämlich auf Erscheinungen, und man konnte beweisen, daß nur 

dadurch, daß diese Erscheinungen nach Maßgabe jener Gesetze unter die Katego-

rien gebracht werden, diese Erscheinungen als Gegenstände der Erfahrung erkannt 

werden können, folglich alle mögliche Erfahrung diesen Gesetzen angemessen sein 

müsse. Einen solchen Gang kann ich aber mit der Deduction des moralischen 

Gesetzes nicht nehmen. Denn es betrifft nicht das Erkenntniß von der Beschaf-

fenheit der Gegenstände, die der Vernunft irgend wodurch anderwärts gegeben 

werden mögen, sondern ein Erkenntniß, so fern es der Grund von der Existenz 

der Gegenstände selbst werden kann und die Vernunft durch || dieselbe Causalität 

in einem vernünftigen Wesen hat, d.i. reine Vernunft, die als ein unmittelbar den 

Willen bestimmendes Vermögen angesehen werden kann. 

Nun ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, so bald wir zu Grundkräften [V 

47] oder Grundvermögen gelangt sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts 

begriffen, darf aber auch eben so wenig beliebig erdichtet und angenommen 

werden. Daher kann uns im theoretischen Gebrauche der Vernunft nur Erfahrung 

dazu berechtigen, sie anzunehmen. Dieses Surrogat, statt einer Deduction aus 

Erkenntnißquellen a priori empirische Beweise anzuführen, ist uns hier aber in 

Ansehung des reinen praktischen Vernunftvermögens auch benommen. Denn was 

den Beweisgrund seiner Wirklichkeit von der Erfahrung herzuholen bedarf, muß 

den Gründen seiner Möglichkeit nach von Erfahrungsprincipien abhängig sein, für 

dergleichen aber reine und doch praktische Vernunft schon ihres Begriffs wegen 

unmöglich gehalten werden kann. Auch ist das moralische Gesetz gleichsam als ein 

Factum der reinen Vernunft, dessen wir uns a priori bewußt sind und welches 

apodiktisch gewiß ist, gegeben, gesetzt daß man auch in der Erfahrung kein 

Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben könnte. Also kann die objective 

Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduction, durch alle Anstrengung 

der theoretischen, speculativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen 

und || also, wenn man auch auf die apodiktische Gewißheit Verzicht thun wollte, 
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durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden, und steht dennoch 

für sich selbst fest. 

Etwas anderes aber und ganz Widersinnisches tritt an die Stelle dieser vergeblich 

gesuchten Deduction des moralischen Princips, nämlich daß es umgekehrt selbst 

zum Princip der Deduction eines unerforschlichen Vermögens dient, welches 

keine Erfahrung beweisen, die speculative Vernunft aber (um unter ihren 

kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner Causalität nach zu finden, damit sie 

sich selbst nicht widerspreche) wenigstens als möglich annehmen mußte, nämlich 

das der Freiheit, von der das moralische Gesetz, welches selbst keiner 

rechtfertigenden Gründe bedarf, nicht blos die Möglichkeit, sondern die 

Wirklichkeit an Wesen beweiset, die dies Gesetz als für sie verbindend erkennen. 

Das moralische Gesetz ist in der That ein Gesetz der Causalität durch Freiheit und 

also der Möglichkeit einer übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz 

der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der Causalität der sinnlichen 

Natur war, und jenes bestimmt also das, was speculative Philosophie unbestimmt 

lassen mußte, nämlich das Gesetz für eine Causalität, deren Begriff in der letzteren 

nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objective Realität. 

|| [V 48] Diese Art von Creditiv des moralischen Gesetzes, da es selbst als ein 

Princip der Deduction der Freiheit als einer Causalität der reinen Vernunft 

aufgestellt wird, ist, da die theoretische Vernunft wenigstens die Möglichkeit einer 

Freiheit anzunehmen genöthigt war, zu Ergänzung eines Bedürfnisses derselben 

statt aller Rechtfertigung a priori völlig hinreichend. Denn das moralische Gesetz 

beweiset seine Realität dadurch auch für die Kritik der speculativen Vernunft 

genugthuend, daß es einer blos negativ gedachten Causalität, deren Möglichkeit 

jener unbegreiflich und dennoch sie anzunehmen nöthig war, positive 

Bestimmung, nämlich den Begriff einer den Willen unmittelbar (durch die 

Bedingung einer allgemeinen gesetzlichen Form seiner Maximen) bestimmenden 

Vernunft, hinzufügt und so der Vernunft, die mit ihren Ideen, wenn sie speculativ 

verfahren wollte, immer überschwenglich wurde, zum erstenmale objective, 

obgleich nur praktische Realität zu geben vermag und ihren transscendenten 

Gebrauch in einen immanenten (im Felde der Erfahrung durch Ideen selbst 

wirkende Ursachen zu sein) verwandelt. (KpV A 80ff.; AA V 46ff.)  

 

 

Statt der Deduction des obersten Princips der reinen praktischen Vernunft, d.i. der 

Erklärung der Möglichkeit einer dergleichen Erkenntniß a priori, konnte aber 

nichts weiter angeführt werden, als daß, wenn man die Möglichkeit der Freiheit 

einer wirkenden Ursache einsähe, man auch nicht etwa blos die Möglichkeit, son-

dern gar die Nothwendigkeit des moralischen Gesetzes als obersten praktischen 

Gesetzes vernünftiger Wesen, denen man Freiheit der Causalität ihres Willens 

beilegt, einsehen würde: weil beide Begriffe so unzertrennlich verbunden sind, daß 

man praktische [V 94] Freiheit auch durch Unabhängigkeit des Willens von jedem 

ande|| ren außer allein dem moralischen Gesetze definiren könnte. Allein die Frei-

heit einer wirkenden Ursache, vornehmlich in der Sinnenwelt, kann ihrer Mög-
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lichkeit nach keinesweges eingesehen werden; glücklich! wenn wir nur, daß kein 

Beweis ihrer Unmöglichkeit stattfindet, hinreichend versichert werden können 

und nun, durchs moralische Gesetz, welches dieselbe postulirt, genöthigt, eben 

dadurch auch berechtigt werden, sie anzunehmen. (KpV A 167f.; AA V 93f.)  

 

 

gleichwohl hält Kant an dem Ziel einer künftigen systematischen Vereinbarung 

von theoretischerund praktischer Vernunft fest: 

 

Denn weil es reine Vernunft ist, die hier in ihrem praktischen Gebrauche, mithin 

von Grundsätzen a priori und nicht von empirischen Bestimmungsgründen aus-

gehend betrachtet wird: so wird die Eintheilung der Analytik der reinen prakti-

schen Vernunft der eines Vernunftschlusses ähnlich ausfallen müssen, nämlich 

vom Allgemeinen im Obersatze (dem moralischen Princip) durch eine im Unter-

satze vorgenommene Subsumtion möglicher Handlungen (als guter oder böser) 

unter jenen zu dem Schlußsatze, nämlich der subjectiven Willensbestimmung 

(einem Interesse an dem praktisch möglichen Guten und der darauf gegründeten 

Maxime), fortgehend. Demjenigen, der sich von den in der Analytik vor-

kommenden Sätzen hat [V 91] überzeugen können, werden solche Vergleichungen 

Vergnügen machen, denn sie veranlassen mit Recht die Erwartung, es vielleicht 

dereinst bis zur Einsicht der Einheit des ganzen reinen Vernunftvermögens (des 

theoretischen sowohl als praktischen) bringen und alles aus einem Princip ableiten 

zu können; welches das unvermeidliche Bedürfniß der menschlichen Vernunft ist, 

die nur in einer vollständig systematischen Einheit ihrer Erkenntnisse völlige 

Zufriedenheit findet. (KpV A 162; AA V 90f.) 

 


